
Gemeinde Grafenwiesen

LANDKREIS CHAM
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Bekanntmachung

der Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur
Entwässerungssatzung (BGS-EWS)

Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) hat der
Gemeinderat Grafenwiesen In der Sitzung am 13.10.2025 eine Satzung zur Änderung der
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung beschlossen.

Die Satzung bedarf keiner Genehmigung und tritt am 01.11.2025 In Kraft.

Die Satzung liegt während der allgemeinen Dienststunden In der Gemeinde
verwaltung Grafenwiesen, Rathausplatz 6, Zimmer Nr. 8 zur öffentlichen Einsichtnahme
aus. Zudem kann die Satzung auch unterwvtfw.qrafenwlesen.de In der Rubrik Bürgerservice
/ Satzungen der Gemeinde jederzeit eingesehen werden.

Gr^f^nwlesen, 14.10.2025
Gerhelnde Grafenwiesen

Sabine Stelnlechner

Erste Bürgermeisterin
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